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. Vermégensschaden bei
bewusster Selbstschadigung

Vor allem in Fallen des Spenden- oder Bettelbetrugs ergibt sich das Sonder-
problem der bewussten Selbstschadigungen: Umstritten ist, ob

§ 263 | StGB voraussetzt, dass die schadens-
UGS ER )  begriindende Wirkung der Verfugung infolge
Tauschung dem Betroffen verborgen bleibt.

a) Theorie vom Armerwerden

Vereinzelt wird ein Schaden schon dann bejaht, wenn denn Tauschung und Irr-
tum zu einem wirtschaftlichen , Armerwerden® fiihren.

Argument:

e Ein Vermodgensschaden erleidet, wer tauschungsbedingt Vermdgenswerte
weggibt. (Stichwort: kein wirtschaftliches Aquivalent)

e Dagegen kann nicht eingewandt werden, dass so nur die Beeintrachtigung
der Dispositionsfreiheit als Betrug bestraft wird, denn das ware allenfalls bei
vermogensneutralem Handeln der Fall.

b) Ablehnende Theorie

Vereinzelt wird ein Betrugsstrafbarkeit bei bewusster Selbstschadigung ganz
ausgeschlossen.

Argument:

o Wer weil}, dass er sich selbst schadigt, der wurde nicht in betrugsrelevan-
ter Weise getauscht. Es fehlt auch an einem Irrtum Uber die
Vermogensschadlichkeit der Verfugung. Bereits mangels Tauschung und
Irrtum scheidet § 263 | StGB aus.

c) Zweckverfehlungslehre

Ganz uberwiegend wird eine zwischen den beiden Extrempositionen vermit-
telnden L6sung fur richtig gehalten. Die Zweckverfehlungslehre ist also ein
Kompromiss. lhr liegt folgender Gedankengang zu Grunde:

Herleitung:

e Die Theorie vom ,Armerwerden“ Uberzeugt nicht, weil nicht jede tu-
schungsbedingte unausgeglichene Vermdgenshingabe als Betrug strafbar
ist; andernfalls wirde der Schutz der Dispositionsfreiheit bei § 263 | StGB
dominieren. Aus kriminalpolitischen Grinden ist es auch nicht akzeptabel,



alle tauschungsbedingten, aber bewussten einseitigen Vermoégensminde-
rungen aus der Betrugsstrafbarkeit herauszunehmen. (Stichwort:
Extrempositionen mit Mangeln)

Dennoch ist im Grundsatz daran festzuhalten, dass bewusste Selbstsché-
digungen von § 263 | StGB nicht erfasst sind (Stichwort: Lehre von der
unbewussten Selbstschadigung). Der Grund daflr ist, dass in diesem Fall
die Tauschung ihre Funktion verfehlt hat, dem Opfer die Vermégensminde-
rung zu verschleiern; ein Motivirrtum ohne Schadensbezug ist grundsatzlich
nicht betrugsrelevant.

Ausnahmsweise gilt dies aber nicht, wenn das Opfer mit der Verfligung
bestimmte wirtschaftliche oder soziale Zwecke verfolgt hat, und diese
tauschungsbedingt verfehlt wurden. Konstruktiv werden 2 Modelle vorge-
schlagen:

= Das Kompensationsmodell sieht in der Zweckerreichung einen sinn-
haften Gegenwert, der die Vermdgensminderung rechtlich ausgleiche.
(Resultat: kein Vermoégensschaden)

= Die funktionale Schutzzwecklehre nimmt zwar einen Vermdgensscha-
den an, verneint aber den funktionalen Zusammenhang zwischen Irrtum,
Verfigung und Schaden, wenn dem Verfugenden wenigstens die
Zweckverfehlung verborgen bleibt.

Hinweise

Welche Zwecke Betrugsrelevanz haben, ist unklar. Uberwiegend findet sich
eine Beschrankung auf objektivierbare und sinnvolle Zwecke: Schaffung
okonomischer Werte oder Verbesserung des menschl. Zusammenlebens.

Umstritten ist, ob die grundsatzlich Uberwiegend flr richtig gehalten soziale
Zweckverfehlungslehre auch Anwendung finden kann, wenn Leistung und
Gegenleistung ausgeglichen sind.

= Vereinzelt wird die Zweckverfehlungslehre auch bei ausgeglichenen Ge-
schaften fur anwendbar gehalten. Die Vereitelung eines verfolgten
Zwecks stelle eine Vermogensbeschadigung dar.

«  Uberwiegend wird die Zweckverfehlungslehre bei wirtschaftlich ausge-
glichenen Geschaften fur unanwendbar gehalten. Andernfalls ware der
strafrechtliche Vermogensbegriff von seiner wirtschaftlichen Grundlage
vollig geldst, und jeder Motivirrtum ware betrugsrelevant. Ein Schaden
komme nur im Ausnahmefall nach den Grundsatzen des personlichen
Schadenseinschlags in Betracht.

Literatur: SK/Samson/Giinther (1996), § 263 Rn. 150ff.

2



	Vermögensschaden bei bewusster Selbstschädigung
	Argument:
	Argument:
	Herleitung:
	Hinweise



